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Der Käyserlichen Subdelegierten Commission Verordnung an die

gehorsamen Stände und Eingesessene, darinnen denenjenigen, welche ihre

Rechnungen, wegen derer von denen Renitenten erlittenen Schäden, noch

nicht eingebracht, zu dessen Bewerckstelligung eine vierwöchentliche

Frist, sub poenâ praeclusi, eingeräumet wird : Demnach von Ihro Röm.

Käyserl. Majest. in Dero allergnädigsten Patentibus von 9. Junii 1726 die

gehorsame Stände und Eingesessene, der Käyserl. allerhöchsten Gnade

und Schutzes, und insonderheit der Abtragung des erlittenen Schadens,

aus der boshafften Vaterlands-Feinden Vermögen, versichert ... : Signatum

Aurich den 11. Decembr: Anno 1727

kaiserlichen kommission eingeräumt 1727-12-11
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